
 

 
 

Bescheinigung / Zweitschrift 
 

Datenfeld Handelskammer Hamburg 

 
Archiv Recherche am  

 
 
 

Archiv Ausfertigung der Bescheinigung am  

Archiv Weiterleitung an GV   

GV Zweitschrift/Bescheinigung ausgegeben am   
 

GV Zweitschrift/Bescheinigung mit Bescheid 
versandt am   

 
  

 
    Angaben zur Person Frau  Herr   
     
           
 

Handelskammer Hamburg 
Geschäftsbereich Zentrale Aufgaben 
Beitrag/Firmendaten/Archiv 
Adolphsplatz 1 
20457 Hamburg 
 

   
   Name, Vorname   
    
          
    
   geborene/-r (Name zum Zeitpunkt der Ablegung der Prüfung)  
    
          
    
   Straße, Haus-Nr.  
     
                       
     
 Telefon tagsüber     PLZ  Ort  
     
                       
     
 E-Mail   Geburtsdatum  Geburtsort  
            

    Ich beantrage hiermit die Ausstellung einer Bescheinigung über Ausbildungszeiten  
  
 Nur für Ausbildungen und/oder Prüfungen, die vor unserer Handelskammer abgelegt wurden.  
  
   
  Bescheinigung zur Vorlage bei einem Rentenversicherungsträger oder einem anderen Träger der 

sozialen Sicherung (bitte Antragskopie oder Nachweis beifügen); unentgeltlich. 

 
  
   
      Bescheinigung zur Vorlage aus sonstigen privaten Gründen ohne Notenangabe; Gebühr € 25,--*.  
  
   
  Beglaubigte Bescheinigung über eine vor der Handelskammer Hamburg abgelegte Prüfung mit 

Notenausgabe; Gebühr € 50,--*. 
 

  
  
     Zweitschrift eines Prüfungszeugnisses. (Nur für Prüfungen, die vor unserer Handelskammer abgelegt wurden und deren 

Prüfungsdatum nicht mehr als 10 Jahre zurückliegt); Gebühr € 50,--*. 
 

  
   
 *gemäß geltender Gebührenordnung  
  
    Angaben zur Ausbildung und Prüfung  
  
   
 Ausbildungsbetrieb/-ort         
   
     
 Ausbildungsbeginn         Ausbildungsende         
     
    Ausbildungsberuf          
   
      Fachrichtung / Schwerpunkt         
   
    Fortbildungsprüfung         
   
         Fachrichtung / Schwerpunkt         
   
       Prüfung bestanden   ja  nein   
  
    Wenn ja, im  Frühjahr  Sommer  Herbst  Winter  1. Halbjahr  2. Halbjahr des Jahres         
   
   
 Hinweise zu den Gebühren für Bescheinigungen und Zweitschriften (sofern entgeltlich)  
  
    Mir ist bekannt, dass bereits mit Eingang dieses Antrages bei der Handelskammer Hamburg die oben 

genannten Gebühren zu entrichten sind (bei Änderungen der Gebührenordnung gilt der Zeitpunkt der Antragstellung ; im Falle 

einer erfolglosen Recherche wird mindestens ein Entgelt in Höhe von € 25,-- fällig):  

 
  
  
    
     Ich werde die Gebühr bei Abholung an der Kasse der Handelskammer Hamburg begleichen.  
  
  Ich werde die Gebühr nach Erhalt des Gebührenbescheides/ der Rechnung begleichen.  
  
     
     
  
 Datum  Unterschrift der/des Antragsstellerin/-s    
 01.09.2011  

 


